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Der Nationalrat hat bescp.losse~: ... :. : .. 
§ 1. (1) Die A~sgabe von Schuldverschreibun­

gen, die auf Geld lauten, bedarf der schriftlichen 
~ewiIligU:ng des 'Bundes~inisters für Finanzen, 
wenn es si'eh um' , .,'., , , , . 

i: ;u'fden"Inhaber lautende Schuldverschrei­
. bu~g~n ei~'sdtließlich 1feiIsch~lqvel'Schrei~un-

gen 'oder , . 

2. auf Order lautende kaufmännische Verpflich­
tungsscheine (§ 3.63 HGB) über Teile einer 
Gesamtemission haneJ;elt. .'. ,- " 

(2) Die YCli'schriften dieses ~l.mdesgesetzes sind 
sinngemäßinzuwenden,'wenn ..... ,., " 

1. die Scp.uldverschreibungen durch ~ammelur­
ku'nden (Zwisehensammelurkuriden)' vertre-
ten'werdenode~ .. . .' " .'. , 

2. die forc!erungen aus einer Emission nur ver-
biic\1i:'w,e'iden:' . '" .' " . 

(3) Die Ahs. 1 und.2 sind auch auf die Ausgabe 
von' Schuldverschreibungen durch Ihländer im 
Ausland anzuwenden: " 

(4) Rechtsgeschäfte gemäß Ahs. 1, 2 und 3 sind 
auch, ohtie 'Bewilligüng 'nach diesem Bundesgesetz 
rli&'\)sw]rks~hC . :.' ," '. .', '.' ' 

§ 2. Eine Bewilligung nach § 1 ist nichterfor-
derIich: d." ,li .. ". .:' ',,: : '! ' ' ; 

1. für die Ausgabe von Schuldverschreibungen 
durch inländische Gebietskörperschaften und 

2. für die Ausgabe von Kassenscheinen durch 
die Oesterreidüsche Nationalbank (§ 55 des 
Nationalbankgesetzes 1955, BGBI. Nr. 184). 

§ 3. (1) Eine Bewilligung zur Ausgabe von 
Schuldverschreibungen ist zu erteilen, wenn hie­
durch weder die Funktionsfähigkeit des Kapital­
marktes noch sonstig,e volkswirtschaftliche Inter­
essen gefährdet werden; ,sie kann mit entsprechen­
den Bedingungen und Auflagen versehen werden. 

(2) BewiIligungen nach § 1 dürfen nur folgen-
den Emittenten erteilt werden: . 

1. Kreditunnern~h~ungeii:clie nacp. eiern Kre­
ditwesengesetz 1979, BGBl.Nr. XXX, zur Aus­
gabe von Schuldverschreibungen nach § 1 berech-
tigtsind; ., .' d, , '. . . . , 

i .. '2. jüristischetl f>ersonen, . die i,hI'e Kapitalmarkt­
fähigkeit 'durch DarIegurigihrer r~cht\ichen. und 
wirtschaftlichen V,erh~ltIi.iSse· glaJUlblhaft 'machen~ 

• i \,:. ':. • .. ",." .,' 

§ 4. (1) Der Antrag auf Eneilung einer Bewilli­
gung hat inshesondere AngaJben über die wesent­
lichen' Bedingungen' der auszu'geheric!en Sch'uld­
verschr.eibungen, . über' Iden . Verwendungszweck 
ihres Erl'öses lund über die hereitsiUmLLUfenden 
gleichartigen SchüldverscHieibungeh des Antrag-
steUers' zu 'ent~alten. . 

(2) pem Antrag eines Emittenten auf :ßewiIli­
gung der Ausgape ve)!}' Teilschulcivel'Schreibüngen, 
diei'm Inland zur' öfferitliChen' Zeichnung aufge­
legt werden sollen, ist ein Prospekteriiwüff anzu­
sdlließen,' der 'inisbesondere folgende Angaben' zu 
enthalten hat: ' . 
'. I .• ': • 

1. Name und Sitz des EmIttenten, 
i, .eide D~rsteiI~~g' s~iri~~' rechtlichen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse, .. " 

3. -die' wesentlichen Bedingungen der Schuld­
ver,schI'eiburigen, insbesondere deren Nomi~ 
rialverzinsung; Stückelung, Ausstattung und 
den Tilgungsplan, '" . 

4. die Zahl- und Einreich'stellen, 

, 5. bei Unternehmern nach §.3 Abs. 2 Z. 2 
auch \ das' Grlth'd: bzw; Stammkapital, die 
Mitglieder eines allfälligen Aufsichtsrates und 
Vorstandes und die letzten drei geprüften 
Jahresbilanzen mit Gewinn- und Verlust­
rechnung samt Erläuterungen hiezu (Auszug 
aus dem Geschäftsbericht). 

(3) Der Prospekt ist nach Erteilung der Be­
willigung vom Emittenten gezeichnet im "Amts­
blatt zur Wiener Zeitung" zu veröffentlichen. 

§ 5. (1) Zur Beratung des BUn!desministers für 
Finanz·en über die Aufnahmefähigkeit des. Ka-
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pitalmarktes ist ein Kapitalmarktausschuß zu bil­
den. In diesen sind zu entsenden: 

1. je ein Vertreter von vier M~tgliedern des 
Fachv'erbandes der Banken und Bankiers, 

2. je ein Vertreter zweier Mitglieder des Fach-
verbandes der Sparkassen, . 

3. je ein Vertreter des Zentralinstitutes der 
Sparkassen, des Zentralinstitutes der Kredit­
genossenschaf,ten nach dem System Raiffeilsen 
und des Zentralinstitutes der Kreditgenossen­
schaften nach dem System Schultz,e-Delitsch, 

4. ein Vertreter der Pfandbriefstelle der öster­
reichiJschen Landes-H ypO'thekenanstalten und 

5. ein V'ertreter der österreichi,schen Postspar­
kasse. 

(2) Die Tätigkeit im Kapitalmarktau~schuß ist 
ein unbesoldetes Ehrenamt. 

§6. (1) Der Kapitalmarktausschuß hat einen 
Vorsitzenden (Stellvertreter) für di.e Dauer von 
zwei Jahren zu wählen; die Wiederwahl ist zu­
lässig. Der Kapitalmarktausschuß hat sich eine 
Gesch~ftsordnung zu geben; er kann Unteraus­
~chüsse für einzdne Arten von Schul<dv,erschrei­
bungen bilden. 

(2) Der Kapitalmarktausschuß entJscheidet mit 
einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die 
in der Minderheit verbliebenen Mitglieder haben 
begründete Minderheitsvoten abzugeben, die dem 
Bundesminister für Finanzen zur Kenntnis zu 
bringen sind. Der' Kapitalmarktausschuß ist be­
schlußfähig, wenn mindestens acht Mitglieder 
anwesend sinld. 

(3) Der Kapitalmarktausschuß hat zu .seinen 
Beratungen V,ertreter des Bundesministeriums für 
Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank 
einzuladen. Die· Zuziehung von Sachverständigen 
ist zulässig. 

§ 7. (1) Der Kapitalmarktausschuß hat dem 
BundesminIster für Finanzen bis Ende November 
eines jeden Jahres eine Vorschau für das kom­

. mende Kalenderjahr vorzule~en, die insbesondere 
zu enthalten hat: 

,seiner Aufnahmefähigkeit für die -einzelnen 
Arten von Schuldverschreibungen, getrennt 
nach ~eilmärkten und Emittenten; 

2. Vorschläge für die zeitliche Reihung der Aus­
gaben von Teilschuldverschreibungen. 

(2) Die Vorschau nach Abs. 1 i.st vierteljährlich 
der Entwicklung anzupassen und nachzuführen. 

(3) Der Kapitalmarktausschuß hat dem Bundes­
mini'ster für Finanzen über Aufforderung Stel­
lungnahmen zu Einzelfragen zu übermitteln. Für 
die Stellungnahme i<St eine angemessene flrist zu 
setzen. 

§ 8. (1) Wer der Vorschrift des § 1 zuwider­
handelt, begeht eine Verwakunglsühertretung und 
wird mit einer Gddstrafe bis zu 5 v. H. des 
Gesamtnennbetrag,es der ohne Bewilligung ausge­
gebenen Schuldvel1schreibungen, mindestens aber 
50 000 S, im Nichteinbringungsfall mit einer Frei­
heit<Sstrafe bis zu vier Monaten bestraft. 

(2) Die Zuwiderhandlung ist auch zu bestrafen, 
w,enn sie im Ausland begangen wurde. Für die 
Strafbemessung bei Fremdwährungsbeträgen sind 
die am Ausgabetag jeweils ~eltenden Tageskurse 
(Devisengeldkurse) maßgeblich. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 9. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jän­
ner 1979 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
t1"eten außer Kraft: 

1. das Bundesgesetz vom 15. Juli 1924, BGBl. 
Nr. 251, über die Ausgabe von Schuldver­
schreibungen (Obligationen); 

2. die Verordnung über _ den Kapitalverkehr 
vom 12. Juni 1941, DRGBl. I S. 328; 

3. die Erste Verordnung zur Durchführung der 
Verordnung über ,den Kapitalverkehr vom 
9. August 1941, DRGBl. I S. 515. 

(3) Abweichend von der Bestimmung des Abs. 1 
hat der Kapitalmarktausschuß seine Tätigkeit 
über Einladung des Bundesministers für Finanzen 
bereits ab dem 1. September 1978 aufzunehmen. 

Leine Darlegung der Entwicklungstendenzen§ 10. Mit 'der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
des GeId- und Kapitalmarktes, insbesondere ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Nach dem Bundesg·esetz vom 15. Juli 1924, 
BGBl. Nr. 251, über die Ausgabe von Schuld­
verschreibungen sowie der Verordnung über den 
~apitalverkehr vom 12. Juni 1941, DRGBl. I S. 
328, in V.erbindung mit der Ersnen Verordnung 
zur Durchführung der Verordnung über den 
Kapitalverkehr vom 19. August 1941, DRGBl. 
I S. 515, bedurfte sowohl die Ausgabe von In­
haber,schuldverschreibungen und von Namens­
schuldverschreibungen, sof.ern der Nennwert we­
niger. als 67 S betrug, als auch von Aktien, Zwi­
schenscheinen, Genußscheinen und ähnlichen 
Rechnen sowie die Begebun,g von Anteilen am 
Stammkapital einer Gesellschaft mit heschränkter 
Haftung der Bewilligung des Bundesministers für 
Finanzen. 

Die Zielsetzung,en dieses Bundesgesetz'es sind: 
1. die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Marktes für festverzinsliche und marktgän­
gige Wertpapiere (Rentenmarkt); 

. 2. der Schutz der Gläubiger. 
Die Ausgabe VOn Anteils rechten an Kapinal­

geseLlschaften (Aknien, Anteile am Stammkapilnal 
,ein er Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
usw.) Ibeldarf nach den Zidsetzungen .di,eses Bun­
desgesetzes keiner Bewilligung. Der Gläubiger­
schutz ist auf diesem Teilbereich des Kapital­
marktes durch die bestehenden geseUschaftsrecht-
1ich'en und börsel'lechtllichen Vorschriften hin­
reichend ,geregdt und es besteht llJein EmisS1ons­
'angebot, ·dasdie F'unktionsfähigkeit ,diesel'> Mark­
tes ,g.efährden ka.n:n. 

Die A,ngelegenheinen ·des K .. pitalvierkehrs fal­
len nach der Anlage IZU§ 2 ,des Bundesminist'e­
mengesetzes 1973, BGBl. Nr. 389, Teil 2 D Z. 3 
än die Zuständigkeit ides Brundesminisners für 
F,inanzen. Sie sirud nach Art. 10 Abs. 1 Z. 5 des 
B-VG 1929 als 'teilbereich ·des Geld- und Kredit­
wesens Bundessache in Gesetzgebung und Voll­
ziiehung .. 

11. Zu den einzelnen Bestimmungen 

ZU§1Abs.1: 

Bewilligrungspflichtig ist nach dieser Bestim­
mung die Ausgabe, d. h.daIS erstmaLige "in den 

. -
Verkehr bringen", von - Urkunden, in denen 
jemandem ,eine Geldleistung ve1'lsprochen wird. 

Die BewilLigungspflicht gilt für alle Schuld­
v,erschreibungen, tdieauf Iden Inhaher lauten, 
glieichgühig, ob &ie im R:a1hmen ·einer Ges·amt­
emission iatusgegeben weI'lden oder nicht. 

In!haberschuldverschrei:bungen :si·nd z. B. An­
leihen, deren einzdne Stück!e ülber TeiLe der­
selben Schuld ausgestellt werden (T.eiLschuIdver­
schreibUJ!lJgen), sowie Pfandbriefe, Kommunal­
schulidversch1'leibungen, K,assenobl.igationen usw. 

Bei auf Or;der latutenden SclrulJdverschreibun­
g,en wurde die BewiHigrungspflicht .. uf kaufmän­
nische VerpfLichtungsscheine .eingeschränkt, so­
f,ern ,cHese im Rahmen einer Ges3iffitemiss.ion ,aus­
gegeben werden, da dliese durch ein Blankoin­
dossament wie Inhaberpapiere übertragbar rund 
d«rnit ZU ma,rktgän~gen Schuldverschn:,jhungen 
w.erden und somit ,die Funktionsfähi-gkeit des 
Rerutenmarkue:s herülhren können. 

Zu § 1 Abs.2: 
Die steigende Anzahl ·der jährlich .ausgegebe­

nen Schuldverschreibuiligen, die wachsende Ten­
denz, gezeichnete oder erworbene SchuLdver­
schreibungen aus Sicherheitsgründen oder a.uf 
Grund steuer1'lechtLicher Vorschriften in .der Ver­
wahrung ·einer Depotbank zu 1ass·en und die 
rdaniv hohen Kosten ides Ausdruck'ens führ,en 
daz,u, ,daß diese Schuldverschreibungen immer 
mehr dUfich Sammelurkunden vertreoon werden 
oder die Forderungen lediglich verbucht W1erden. 

Die:se Entwücklung wurde in der österr,eichic.. 
schen Rech~orfdnung bereiJts teilweise .anerkannt. 
Gemäß § 24 .de's Depotg,e:set:z.es w~nd den Besit­
zern von Anteils1'lechtJen ;einer Emission, deren 
ein:z.elne Stücke ,durch eine SammeLurkundever­
treten w,er·dten, .dieselbe din.gliche· Sicherung im 
Insolvenzfa,ll der v,erW1ahr,enden Kreditunter­
nehmung gewährt, wie den Hinterleg,ern körper­
'Licher Wiertpapi'e!"e. Dasselbe gilt für Inhaber von 
Bundesbuchschul.dverschreibungen im Sinne der 
Bundesbuchschuldv,erordnung, BGBl. Nr. 162/ 
1948. Da in diesen Fällen keine Wertpapiere hn 
eig.entlichen Sinn ,ausgegeben werden, ,der Kapi­
talma'rkt j,edochin gleicher ~eise herührt wilird, 
siIlld nach Abs. 2 auch ;a'UJfdiese "unechten Effek­
ten" aUe B~stimmungen dieses Bundesg,e:setzes 
für Wertpapiefie sinngemäß 'anZJUwenden. 
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Zu § 1 Abs. 3: 

Durch das BeWlilligungserfordernis für Aus­
gaben inländischer Emittenten !im Auslr.l'nd soll 
dem Bundesminisller fü,r Finanzen die Wahrung 
der Kreditfähigkeit auf Jen ausländischen wnd 
internanionaI.en Finanzmärkten ermöglicht wer­
den, 

Zu § 2: 

Bei Gebietskörperschaften Wlird .die Bewilli­
gung nach § 1 ,durch die Bestimmung des § 14 
des Fi:I1'anz-VerJasS'lllllgsg'esetz,es 1948, BGBI. 
~t, 45, 'ersetzt. ' ,,'; , ..', ' 

'm~ Oes~~r;eichisch.e Nat!ionalbank 4)e>gibt Kas­
seJ;1scheine~in Siiuie''des '§ ~~j' .äesNatiöIlialbanJi­
g~~etzes 195;; in Erfüllung ;qer '!ihr" obliegenqen 
Verpfliehming zu:" Durchführung" ae:S' O~f.en:~ 
marktgescliäf,tes; ., sie &irt' ,bel' . Erfülhing' ihrer 
Verpfliehnwn~(g,emäß §'41 Abs, 2' des NationaI-

, b;inkge~etzes nichq~elhindert wel'den, '. ,. 
•..•. ·1,.;1 :;'1,'_" • J', -i ':. 

z~ ~ 3 4~s.1: 
V()lkswlrllschafdich'e Intieressen stehen u, ,a, 

da~n entgegen, w~nn die E~iss~on iden Zielset­
ZlU:ng,en Ider WIDrtsCh:af~spo+ici~ qer ~undesre>gie­
l"UlTIg zuwi4er11aufen wür.'qe oder im Widerspruch 
zur W~hrunigs- unq I<.redütpolitik ,der Oester­
reichischen ~ationaLbank stünd,e, 

Eine Gefähl'dungder F:Unhionsf~higkeit des 
Kapitalmarktes 'wird' '~nsbesor1dere dann "anz'u: 
nehmen sein, wenn Zinss,ati,Au~giabe- oder Rück­
zahlungsbedingungen tdem-rt v,on den j,e'Weils auf 
,qemMa,rkt herrschend.en Bedingungen ahwei­
ehen, ,qaß. die Effiission' Zu einer' Störung des 
~iirs- rind Z:inrsgietüges 'ani'Rentenmarkt führen 
l{§nii te,"" ",,' '"" ,'. .. . 

Zu § 3 ~bs.~: 

Soweit ,der Antl".ag~tener nicht 'eine Kredit­
unternehmung ,ist, ha'ter ills persönliche Voraus­
setzung für' 'die. Erteihmg ;ei'i1er' Emiss~6nsbewilIi­
gung' 's,eine Kapitalmarktfähigk,eit'gliitl1bhafi' zu 
machen, Die 'K'apitalmarktfähigkeit 'wip'd iin Ge­
setz nicht näheriünsChrieben, ihr Inhalt erg,ibr 
sidr jedoch 'aus Ziffer, 2 und der Verkehrsa;uf~ 
fas'sung.· Insbesondere' müssen' die wirtsChaftliChe 
Lage undqie'rechtlicheri VediäItnisse de~ Antrag:; 
steIlers ',die' planmäßige Ti!:g.un.g 'Urid Verzinsung 
erwarten lasseIe Aüch di.eallfäMige bishe'rige':Be~ 
währti,rig des Antragstellers \lmK.api'talniarkt ist 
v()TI eiJ.tsche\de'iiöerBed~tung.' ,. , '. .. . .' " 
.,;" ,', I" 

Zu§ 4 Abs. h 

," bei,e' ~~;~~mung ,d~ent der Snra:(furigqes Er­
mii:~ung~,~rfia,hr,eM, .da -die Bewiljigi.m:gslieP.()r'de 
l1iedurch bereits m~t ~eIl1.~ntl"ag ,ctie w,eseiJ.tl~­
ch,en InJonrtlationen übe,riden Emittenten 'und 
seitt1e E~ission erhält. '" " ." . . 

Zu § 4 Abs. 2 und Abs. 3: 

Der Prospekt dient der Publizität und ist so­
mit ein wesentJiicher B,eitmg für ,den Gläuibig'er­
schutz. 

Da kein maiterieI1es Prospektpriifungsverfah­
l"en vorgesehen ist, haltet zivil- und strafrechtlich 
für di.e Richtigkeit Jer Prospektan~aben au.s­
schli.eßlich ,der den Prospekt zeichn~,de Emittent. 

Zu § 5: 

Um eine El1arfueitung praxisnaJher Entsch,ei­
dungsgl1UJndb..gen ~ch.erZlU'SteIlen, setzt sich der 
Kapita1marknaJUsschuß"Mi:S Vertr,etern von Kre­
dintnternehmungenzu~a.mmen, 'qi'e ,auf G:mud 
ihr,er' ständigen Tätigkeit am Kapitallmarkt qie 
praktischen Ge>gebenheiten Idieses Marktes, ,ins­
besondere :di,e Plazierungsmög1ichkeyten, kennen, 

Zu §~: 

b~r K,apitalmarkta,usschuß kann durch die 
B il'd ung vo'ti U ri terail:ssch üssen ,a,uf 'ooe B,esonder­
heiteIiderjrewoeiligen Art V:6n' Schuldvitschrei­
bungen (Anleihe; Pfandbriefe, 'Koinmü'Ii'alschuld­
versChreihuhgen, '. Kassenohligationeii 'usw:)' D,e-
dacht nehmen. " " , 

Zu § 7: 

Der B'Ulndlesminister !für PinanzeIi kann .dem 
Kapitalma.rktausschuß auch konkrete Anträge 
mit',dem Ersuchen um Stellungnahme; in:sbeson­
de're 'auch.' ~im :Hin\>lick auf die ~apitaLmarkt­
fä:higke~t4es Emittenten, übermitteln, 

Zu § 8: 

Die Au&gahe von bewiJ.1igulligspfLichtigen 
?qm\qverschr,eibUn~en,d~1lie BewilligUng' ist' nach. 
der ''F,as~iing' ,dieser"'BiestinimüIlg 'ciii 'piigehor~ 
samsdelikt '.im' Sitinedes §' 5 'des Verwalturigs~ 
strafgesetZes' 1 IJ50.' pie vorg'esepenei1' \ M,in­
deSt~ und Hö~ststraf~ 'entsprechen dein gerie,­
ralpräv,entiven' 'Ei-forqernis' beiWiiisdiaftsqeIik~ 
ten. Irisbesonderediie' sdnirer'e StJrafedesAbs.'l 
soll verhip.derri, 'dQß qer ~tr<l!fbetraig eiri~alk~Hert 
wird, ."" " , 

Da bereits der Versuch einer 'UnerlalU'bten Aus­
gabe von ~chu14V'ersch1"eibungen Schädigungen 
des J.<1apita1ma~ktes herp.e~führen kann;' w~rrd' auch 
.er .unter ~tnafe~esieHt.' " ,,',., '. ", 

Zu § 9: 

Der abweichende Tätigkeitsbe~inn des Kapiml-_ 
marlÜauss'dlusseS' ist 'erforderlich; um die Erstel­
lung einer Vorsch'aIU bereits ;fiür ,das Jahr '1979 
zu iermöglichen" 

KOSTENBERECHNUNC; , 

purch ,dies,es D~nqesgeseltz ,entstelhen dem 
J3tu'nd, keine Mel;1r~osten.; , 
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